
4290 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 26. Juni 1992 betreffend ein 
Bundesgesetz über Einsatzzulagen für Bedienstete des Bundesministeriums 
für Landesverteidigung - Einsatzzulagengesetz (EZG) 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 569 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand 
gegenüber dem Gesetzentwurf in 569 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XVIII. GP, folgende Änderungen beschlos­
sen: 

§ 2 Abs. 1 lautet: 
"(1) Die Einsatzzulage beträgt für einen Beamten 

1. bei einem Einsatz gemäß § 2 Abs.l lit.a WG das 2.8fache. 

2. bei einem Einsatz gemäß § 2 Abs.llit.b oder c WG das Zweieinhalbfache 

des ihm nach dem Gehaltsgesetz 1956 gebührenden Monatsbezuges mit Ausnahme der 

Haushaltszulage. höchstens jedoch das Vierfache des Gehaltes (einschließlich allfälliger 

Teuerungszulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen 

Verwaltung. " 
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